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Liebe Leserinnen und Leser,

die Unfallversicherungsträger haben die Aufgabe, „mit allen geeigneten Mitteln“ für die
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten… zu sorgen.

So steht es im siebten Buch Sozialgesetzbuch geschrieben.
Man könnte auch sagen: Die Unfallversicherungsträger sollen Prävention betreiben

bzw. präventiv tätig werden. Der Begriff Prävention stammt aus dem Lateinischen und
bedeutet „Zuvorkommen“ oder „Vorbeugen“. Das heißt, man soll tätig werden, bevor

es zu einem unerwünschten Ereignis, z.B. zu einem Arbeitsunfall, kommt.

Das ist der Idealfall und diese Vorgehensweise, also im Voraus tätig zu werden,
spiegelt sich in einer ganzen Reihe von Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für

Sicherheit und Gesundheitsschutz oder im staatlichen Recht wieder, immer mit dem
Ziel, Arbeitssicherheit zu erreichen. Und unter Arbeitssicherheit wird der gefahrenfreie
Zustand bei der Arbeitsausführung verstanden. Das hört sich gut an, ist aber schwierig
zu erreichen, denn die Arbeitssicherheit ist ein komplexes, ein vielschichtiges Thema.

Oft hat Arbeitssicherheit etwas mit Maschinen und natürlich mit Menschen zu tun.
Und natürlich sind die Maschinen, z.B. für die Produktivität, von großer Bedeutung,

und natürlich hat der Einsatz von Maschinen, z.B. beim Transport von Gegenständen,
bis heute die Unfallzahlen stark reduziert.

Durch den Einsatz von Maschinen, also durch die Technisierung, wurden und werden
aber nicht nur Gefahren reduziert oder beseitigt, sondern auch neue Gefahren ge-

schaffen, z.B. wenn man sich vorstellt, dass der Mensch
und die Maschine „kollidieren“ können, also eine mecha-
nische Gefährdung vorhanden ist, die für den Menschen

sehr schwerwiegende Folgen haben könnte, was
vermieden werden muss. Was ist zu tun? Denn nicht für
jede Gefährdung kann eine Schublade geöffnet werden

und die Problemlösung ist parat, weil nicht Alles und
Jedes geregelt sein kann, denn Lösungswege können in
den Regelungen zwar aufgezeigt sein, sie können aber in

der Regel nicht jede betriebliche Situation oder Gege-
benheit vollständig und abschließend regeln.

„Wenn’s keine Regelungen gibt, brauch’ ich nichts zu tun!“

Vorsicht, keine voreiligen Schlüsse! In solchen Fällen
muss die Gefährdung für die Beschäftigten beurteilt, die

angemessene Schutzmaßnahme ermittelt und dann
natürlich in die Tat umgesetzt werden. Da gibt es in der
Literatur verschiedene Angebote oder Möglichkeiten,

wie eine solche Beurteilung, direkte Gefährdungs-
beurteilung genannt, durchgeführt werden kann. Die
Beurteilung beinhaltet aber stets die Ermittlung der gefährdeten Beschäftigten und

deren Gefährdung mit Bewertung des Risikos unter Berücksichtigung des Schadens-
ausmaßes sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit. Danach ist die Entscheidung über die
angemessene Schutzmaßnahme möglich und es kann eine Aussage über die Dring-
lichkeit dieser Maßnahme vorgenommen werden. Wenn die Maßnahme dann durch-
geführt ist, muss natürlich die Wirksamkeit überprüft und eventuell nachgebessert

werden.

Die so genannte indirekte Gefährdungsbeurteilung basiert in der Regel auf
Unfalluntersuchungen mit dem Ziel, eine Ursachenkette zu ermitteln und Maßnahmen

zu ergreifen, ähnliche Unfälle künftig zu vermeiden.

Ähnliche Überlegungen wurden im Zusammenhang mit der Rückraumüberwachung
bei Zweiwegebaggern angestellt über die wir in dieser Ausgabe berichten.

Dass auch hier die Wirksamkeit der Maßnahme kontrolliert bzw. überwacht werden
muss, ist selbstverständlich. Natürlich legen wir Ihnen auch die anderen Artikel in

diesem Heft „ans Herz“.

In diesem Sinne wünschen wir ein unfallfreies Arbeiten.
Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Rückraumüberwachung bei
Zweiwegebaggern
Die Sichtverhältnisse des Führers von
Zweiwegbaggern sind – insbesondere
bei Rückwärtsbewegungen – eher pro-
blematisch. Der folgende Artikel setzt
sich ausführlich mit dieser Thematik
auseinander und stellt Lösungen vor.

Seite 27

Testen Sie Ihr Fachwissen –
sicherlich warten Sie auf die
Lösungen zu
� Zweiwegebagger unterwegs – Ver-

ständigungsfehler mit Folgen (5/
2004)

� Regelmäßig wiederkehrende Ran-
gierfahrt (6/2004)

hier sind sie endlich!
Seiten 31 und 32

Bleiben Sie fit – machen Sie mit beim
Test „Gefährdung am Bahnüber-
gang“
Die Lösung dazu finden Sie ebenfalls in
diesem Heft.

Seite 33

Personen im Gleis – was nun?
„Handeln Sie eigenverantwortlich und
nach pflichtgemässem Ermessen“,  was
heißt das? Ein Leser fragt an – BahnPra-
xis antwortet und bringt dazu Beispiele
aus der Praxis des Fdl.

Seite 34
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Rückraumüberwachung
bei Zweiwegebaggern

Im Zusammenhang mit dem
Einsatz von Zweiwegebaggern,
dies sind Bagger, die sowohl

über ein Straßen- als auch über
ein Schienenfahrwerk verfügen,

beobachten die Unfall-
versicherungsträger (UVT) ein
maschinentypisches Unfall-
geschehen, das auf unzu-

reichende Sichtverhältnisse des
Maschinenführers, in erster Linie
bei der Rückwärtsfahrt, zurück-
zuführen ist. Das Risiko, dass
Beschäftigte von diesen Zwei-

wegebaggern, es sollen
ca. 1000 dieser Fahrzeuge im
Einsatz sein, an- oder über-
fahren werden, ist deutlich
größer als beim Betrieb von
Mobil- oder Kettenbaggern.

Zunehmend werden nicht nur
bei Tiefbauarbeiten sondern

auch im Oberleitungsbau oder
bei Vegetationsarbeiten Zwei-

wegefahrzeuge eingesetzt.
Diese Fahrzeuge sind nicht
Thema dieses Artikels, die

Gefährdung der Beschäftigten,
Die Regelungen der Unfallver-
hütungsvorschrift (UVV) „Bau-
arbeiten“, GUV-V C22, bisher
GUV 6.1, verlangen, dass „für
den Baustellenverkehr Fahrord-
nungen aufzustellen und Ver-
kehrswege festzulegen sind“.
In den Durchführungsanweisun-
gen hierzu wird erläutert, dass
zu den Fahrordnungen z.B. Be-
triebsanweisungen gehören
können, nur bestimmte Ver-
kehrswege zu benutzen. Au-
ßerdem wird dargestellt, dass
solche Verkehrswege wegen
der besseren Erkennbarkeit ge-
kennzeichnet werden können.

soweit sie Tätigkeiten im Fahrweg dieser Fahrzeuge
ausführen und sich deshalb dort aufhalten, ist jedoch

ähnlich einzuschätzen und zu beurteilen.

Die UVT, insbesondere die Tiefbau-Berufsgenossenschaft,
haben eine Initiative gestartet, das Arbeiten im Umfeld

von eingegleisten, sich auf dem Schienenfahrwerk
bewegenden Zweiwegebaggern, sicherer zu machen.

Klaus Adler, Technischer Aufsichtsdienst der
Eisenbahn-Unfallkasse in Frankfurt am Main, erläutert

dies im folgenden Beitrag.

Ziel dieser Regelungen ist es
u.a., den Baustellenverkehr, ver-
ursacht durch sich bewegende
Fahrzeuge, Maschinen oder
Geräte, vom Baustellenverkehr,
verursacht durch Beschäftigte,
zu trennen mit dem Ergebnis,
die Gefährdung der Beschäf-
tigten zu beseitigen.

Bei Arbeiten im Gleisbereich
sind aber der Fahrbereich der
Schienenfahrzeuge, also auch
des eingegleisten Zweiwege-
baggers, und die Arbeitsstelle
der Beschäftigten örtlich iden-
tisch. Der Fahrbereich ist   �
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cherungsposten bitte nicht mit
den Sicherungsposten, die ent-
sprechend den Regelungen der
UVV „Arbeiten im Bereich von
Gleisen“, GUV-V D33, bisher
GUV 5.7, Fahrten am Beginn
der Annäherungsstrecke erken-
nen und die Beschäftigten dann
warnen. Der Sicherungsposten,
der in der UVV „Bauarbeiten“
erwähnt ist, hat die Aufgabe,
dem Fahrzeug- oder Maschi-
nenführer „die verabredeten
Zeichen“ zu geben, damit Be-
schäftigte nicht gefährdet wer-
den. Darüber hinaus haben die-
se Sicherungsposten zwar auch
die Aufgabe, gefährdete Be-
schäftigte, Maschinen- und
Fahrzeugführer zu warnen.
Trotzdem sind, wie erwähnt, die
Aufgaben dieser „Sicherungs-
posten“ unterschiedlich und
dürfen nicht, z.B. bei Baustellen
im Gleisbereich, in Personaluni-
on ausgeführt werden.

Diese Regelung, soweit sie
umgesetzt ist, könnte erfolg-
reich sein, wenn sich die Fahr-
zeuge bzw. Maschinen mit ge-
ringer Geschwindigkeit, also
langsam, bewegen würden,
was bei einem eingegleisten

Zweiwegebagger definitiv nicht
der Fall ist, denn das Fahrzeug
kann sich auf dem Schienen-
fahrwerk schneller bewegen als
auf dem Straßenfahrwerk. Eine
Mitfahrt des Postens auf dem
Zweiwegebagger wäre nicht
zielführend, da dann auch er
eine unzureichende Sicht hätte
oder bei der Mitfahrt außerhalb
der Führerkabine selbst unver-
antwortlich gefährdet wäre.

Auf „Sicherungsposten“ kann
verzichtet werden, so wird in
den Regelungen ausgeführt,
wenn durch geeignete Einrich-
tungen sichergestellt ist, dass
Personen nicht gefährdet wer-
den. Solche geeigneten Einrich-
tungen können z.B. Spiegel,
Fernsehüberwachungsanla-
gen, Absperrungen oder Ab-
grenzungen sein.

Regelungen über den Arbeits-
platz des Maschinenführers sind
in der UVV „Bagger, Lader, Pla-
niergeräte, Schürfgeräte und
Spezialmaschinen des Erdbaus
(Erdbaumaschinen)“, GUV-V
40, bisher GUV 3.50, enthalten.
Der Platz des Maschinenfüh-
rers muss so angeordnet und
beschaffen sein, dass eine aus-
reichende Sicht über den Fahr-
und Arbeitsbereich der Maschi-
ne besteht. Aufgrund der Bau-
art der Maschine unvermeidba-
re Sichteinschränkungen sind
durch Spiegel auszugleichen.
Außerdem ist geregelt, dass der
Maschinenführer durch einen
Einweiser eingewiesen werden
muss, wenn die Sicht des Ma-
schinenführers auf seinen Fahr-
und Arbeitsbereich durch ein-
satzbedingte Einflüsse einge-
schränkt ist, oder der Fahr- und
Arbeitsbereich ist durch eine
feste Absperrung zu sichern.

Soweit die Unfallverhütungsre-
gelungen.

Zweiwegebagger werden bei
Arbeiten im Gleisbereich auch
oft eingesetzt, um Material über
längere Strecken auf der Schie-
ne, also eingegleist, zu verfah-
ren. Diese Fahrten werden er-
heblich schneller durchgeführt
als vergleichbare Fahrten auf
der Straße oder im Gelände.

also deckungsgleich mit dem
Arbeitsbereich. Ein Entflechten
der Baustellenverkehre durch
eine Fahrordnung ist deshalb
oft nicht möglich, Abbildung 1.

Weiter wird in den Regelungen
der UVV „Bauarbeiten“ verlangt,
dass Sicherungsposten einzu-
setzen sind, wenn bei Fahr- und
Arbeitsbewegungen die Sicht
des Fahrzeug- oder Maschinen-
führers auf seinen Fahr- und
Arbeitsbereich eingeschränkt
ist. Verwechseln Sie diese Si-

Abbildung 1:

Aufenthalt im Fahrbereich eines

Zweiwegebaggers.

Abbildung 2:

Fahrt im Nachbargleis.
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Unfallverschärfend ist die Tat-
sache, dass, wie oben bereits
erwähnt, die Arbeiten durch
Beschäftigte im Gleisbereich
regelmäßig im Fahrbereich des
Zweiwegebaggers ausgeführt
werden und das Verlassen des
Fahrbereichs, zumindest zum
Nachbargleis hin, nicht möglich
ist.

Die Verletzungen, die durch das
Schienenfahrwerk beim Anfah-
ren bzw. Überfahren von Be-
schäftigten auftreten können,
sind erheblich, oft sogar töd-
lich.

Unfallursächlich sind, wie er-
wähnt, die unzureichenden
Sichtverhältnisse des Maschi-
nenführers in erster Linie nach
hinten, also über das Heck
des Zweiwegebaggers hinaus
bei der Rückwärtsfahrt. Spie-
gel sind installiert, können
aber, abhängig vom Maschi-
nentyp, in der Regel nur die
Sicht nach vorn rechts unter-
stützen.

Ein Drehen des Oberwagens
und damit eine Vorwärtsfahrt
mit ausreichender Sicht ist oft
nicht möglich, da die Drehung
wegen des Hineinragens des
Auslegers in den Regellichtraum
eines benachbarten Gleises
untersagt wird (Abbildung 2).

Eine Drehung zur Feldseite hin
kann ausscheiden wegen Hin-
dernissen wie z.B. Lärmschutz-
wänden, Widerlagern.

Bei Arbeiten an oder in der Nähe
des Unterwagens, z.B. an der
Schlepperde (Bahnerdung) oder
beim Kuppeln von Fahrzeugen
arbeiten die Beschäftigten au-
ßerhalb des Sichtbereichs des
Bedieners.

Bei der schnellen Rückwärts-
fahrt des Zweiwegebaggers,
aber auch bei anderen Arbeiten
im Bereich des Hecks, besteht
für die Beschäftigten ein hohes
Risiko, angefahren oder über-
fahren zu werden.

Gute Erfahrungen, um die Sicht
auf den Fahrweg herzustellen,
wurden hingegen mit Kamera-

Monitor-Systemen (Abbildun-
gen 3 und 4), die in verschie-
densten Ausführungen auf dem
Markt angeboten werden, ge-
macht. Diese Systeme kön-
nen, mit einem verhältnismä-
ßigen Aufwand, nachgerüstet
werden. Bei der Neuanschaf-
fung von Zweiwegebaggern, die
werksseitig mit Kamera-Moni-
tor-Systemen ausgerüstet sind,
fallen diese Kosten kaum ins
Gewicht.

Die Sicht des Maschinenfüh-
rers verbessert sich durch die-
se Kamera-Monitor-Systeme
bei der Rückwärtsfahrt und im
Heckbereich erheblich (Abbil-
dungen 5 und 6). Akustischen
Rückfahr-Warnsystemen sind
nicht zielführend, da diese z.B.
bei einer Fahrt im Nachbargleis,
nicht mehr wahrgenommen
werden können, Gehörschutz
getragen wird und sich für den
Beschäftigten die dringende
Frage stellt: Wohin, wenn der
Bagger ankommt?

Es kann nur funktionieren wenn
der Maschinenführer den Be-
schäftigten erkennt und letztlich
vor ihm anhält.                      �

Abbildung 3 (links):

Kamera auf dem Oberwagen eines Zweiwegebaggers.

Abbildung 4 (oben):

Monitor in der Fahrerkabine eines Zweiwegebaggers.

Abbildung 5:

Große Sichteinschränkung nach hinten ohne Kamera-Monitor-System.

Abbildung 6:

Geringere Sichteinschränkung nach hinten mit Kamera-Monitor-System.



30 BahnPraxis 3/2005

BahnPraxis Spezial

Deshalb verlangt die „Verord-
nung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Be-
reitstellung von Arbeitsmit-
teln und deren Benutzung
bei der Arbeit, über Sicherheit
beim Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen und über die
Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes“, bekannt als
„Betriebssicherheitsverord-
nung“, für mobile, selbstfahren-
de Arbeitsmittel – also z.B. ei-
nen Zweiwegebagger:

„Reicht die direkte Sicht des
Fahrers nicht aus, um die Si-
cherheit zu gewährleisten, sind
geeignete Hilfsvorrichtungen
zur Verbesserung der Sicht
anzubringen“.

Über die Kamera-Monitor-Sys-
teme wird von Maschinenfüh-
rern berichtet, dass:

� Die Sicht als sehr positiv be-
urteilt wird.

� Das Kamera-Monitor-Sys-
tem den Systemen, die mit
Ultraschall arbeiten oder den
Systemen, die akustisch war-
nen, überlegen ist.

� Selbst die Nachtsicht sehr
gut ist.

� Es bei Blendung auf dem
Monitor zu Sichteinschrän-
kungen kommt.

� Durch Drehung des Ober-
wagens der Bildwinkel ver-
größert werden kann.

� Das System beim Rechts-
abbiegen auf der Straße hilf-
reich ist.

Der Fachausschuss Tiefbau des
Hauptverbandes der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften
hat den Unternehmen, für die er
zuständig ist, empfohlen, sol-
che Kamera-Monitor-Systeme

zung, die noch nicht in allen
Zweiwegebaggern installiert
sind, technische Maßnahmen,
die dies wirksam verhindern
können.

Deshalb unser Rat:
Achten Sie darauf, dass die im
Gleisbereich eingesetzten Zwei-
wegebagger aus Gründen der
Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes der Beschäftig-
ten mit einem Kamera-Monitor-
System sowie mit einer Hub-
und Schwenkbegrenzung aus-
gerüstet sind und diese Syste-
me auch benutzt werden.

Beachten Sie auch die betrieb-
lichen Regeln der DB AG oder
anderer Bahnbetreiber, z.B.
über das Beobachten des Fahr-
weges, falls das Fahrzeug als
Rangier- oder Sperrfahrt bewegt
wird.

Falls der Zweiwegebagger sich
nicht auf dem Schienenfahrwerk
sondern auf dem Straßenfahr-
werk bewegt, treten auch Ge-
fährdungen durch den elektri-
schen Strom sowie Gefahren
durch und für Fahrten im be-
nachbarten Gleis auf und sind zu
beachten. Hub- und Schwenk-
begrenzungseinrichtungen sind
dann in der Regel nicht zielfüh-
rend. Patentrezepte gibt es
nicht. In jedem Einzelfall ist hier
die Gefährdung zu beurteilen
und die notwendige Maßnah-
me zum Schutz der Beschäftig-
ten und zum Schutz des Bahn-
betriebes durchzuführen.

Und denken Sie bitte stets da-
ran:

nachzurüsten bzw. neu zu be-
schaffende Zweiwegebagger
mit solchen Systemen auszu-
rüsten.

Nach unseren Informationen
haben die Unternehmen, für die
die EUK zuständig ist, nach
einem schweren Unfall im Jahr
2002 ihre Zweiwegebagger
mit Kamera-Monitor-Systemen
nachgerüstet.

Beachten Sie bitte außerdem:
Bagger können z.B. auch durch
eine unbeabsichtigte Fehlbedie-
nung in den Regellichtraum ei-
nes benachbarten Gleises ge-
langen oder mit dem Ausleger
an die spannungsführende
Fahrleitung geraten. Bei einem
Zweiwegebagger, der sich auf
dem Schienenfahrwerk und
damit spurgebunden bewegt,
sind Hub- und Schwenkbegren-

Liebe Leserinnen
und Leser,

in dem Beitrag zum
Spitzenlicht und

Schlusslicht
(BahnPraxis 02/2005)
haben sich leider im

Text und in den Tabellen
Fehler eingeschlichen.

Hier finden Sie die
Tabellen 2 und 3 in der

richtigen Fassung.

Auf Seite 15, 2. Absatz von
oben muss es richtig heißen:

Gemäß Signalbuch muss ein
Triebfahrzeug, wenn es sich
am Ende eines Zuges befin-
det, auch am Tag das
Nachtzeichen des Signals
Zg 2 (Schlusssignal) füh-
ren. Somit ist auch bei un-
sichtigem Wetter eindeutig
erkennbar, dass es sich um
den Zugschluss handelt.
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In diesem Heft wurde eine
Rangierfahrt mit zwei

Zweiwegebaggern (ZWB)
und drei Wagen beschrie-
ben, die von Gleis 4 über

das durchgehende
Hauptgleis ins Baugleis

umgesetzt werden sollte.

Bei jedem Zweiwege-
bagger befand sich ein
Rangierbegleiter (Rb),
dem die Aufgabe der

fahrdienstlichen
Verständigung übertragen
worden war. Arbeitsstelle

des ZWB 2 war das
Baugleis, Arbeitsstelle des
ZWB 1 war das gesperrte

Bahnhofsgleis.

Folgende Fragen
wurden gestellt:

Welche Fehler wurden gemacht
hinsichtlich

1. der Verständigung des
ZWB 2 über seine Arbeit im
Baugleis?

2. der Übertragung der Aufga-
ben vom Tf ZWB an die Rb?

3. der Abwicklung der Gesprä-
che?

Zweiwegebagger unterwegs –
Verständigungsfehler mit Folgen

Rosemarie Lehmann, TZ Leipzig, Wolf-Dieter Wieland, Stuttgart, und
Gerd Junginger, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee

BahnPraxis Heft 5/2004

Lösung 1:

Der Rb 2 hätte den Tf des ZWB 2 über Zweck und Ziel also die Fahrt in das Baugleis verständigen
müssen, weil er den Auftrag hatte, die Verständigung durchzuführen. Diese Verständigung des Tf war
unterblieben.

KoRil 408.0811 Abschnitt 1

Lösung 2:

Der Rb 1 entkuppelte ohne Auftrag des Tf ZWB 1, so dass den Tf der ZWB nicht bekannt war, dass sich
Rb 1 zwischen den Fahrzeugen befand.

KoRil 408.0801 Abschnitt 2, 408.0821 Abschnitt 1

Lösung 3:

Der Rb 2 übernahm mit der Verständigung des Weichenwärters die Aufgabe des Rb 1, die ihm nicht
übertragen war. Tf ZWB 2 fuhr los, ohne Fahrauftrag des Rb 2 und nur auf Grund des Mithörens eines
Funkgesprächs zwischen Rb 2 und Weichenwärter.

Eine Verständigung zwischen Rb 2 und Tf ZWB 2 über das Ziel und den Zweck der Rangierfahrt fand
nicht statt.

KoRil 408.0801 Abschnitt 4, 408.0821 Abschnitt 2, 408.0821 Abschnitt 4  �
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die Schranken schließen
und bei Blinklicht- oder
Lichtzeichenanlagen die
in den Örtlichen Richtlini-
en oder in einer Betra ge-
gebenen Weisungen be-
achten.

(2) Ist die technische Siche-
rung ausgefallen, müssen
Sie vor dem Bahnüber-
gang anhalten.

… dürfen Sie mit Schrittge-
schwindigkeit weiterfah-
ren, wenn der Bahnüber-
gang durch Posten gesi-
chert ist und die Wege-
benutzer durch Signal
Zp 1 gewarnt sind.

Weitere Anmerkungen
der Leser:
Widerspricht es nicht der Si-
cherheitsphilosophie, wenn für
eine regelmäßig wiederkehren-
de Rangierfahrt die Zustimmung
des Weichenwärters ohne vor-
herige Verständigung gegeben
werden darf, ohne zu wissen,
ob sich der Triebfahrzeugführer
auskennt oder nicht. Sind da-
durch nicht „Konflikte“ wie in
diesem Fall mit offenen Schran-
ken vorprogrammiert?

Antwort:
Um die Bedenken der Leser
auszuräumen, machen wir auf
das Regelwerk aufmerksam.
Grundsätzlich muss der Trieb-
fahrzeugführer den Weichen-
wärter über Ziel, Zweck und
Besonderheiten verständigen.
Wenn sich der Triebfahrzeug-
führer „nicht auskennt“ ihm also
Ziel oder Zweck der Fahrzeug-
bewegung nicht bekannt sind,
muss er dies mit dem Weichen-
wärter vereinbaren.

KoRil 408.0811 Abschnitt 1
– Verständigen –
(1) a) 1. Bevor Fahrzeuge be-

wegt werden, müssen Sie
als Triebfahrzeugführer
den Weichenwärter über
Ziel, Zweck und Beson-
derheiten … der Fahr-
zeugbewegung verständi-
gen. Sind Ihnen Ziel oder
Zweck der Fahrzeugbe-
wegung nicht bekannt,
müssen Sie diese mit dem
Weichenwärter vereinba-
ren.                             �

KoRil 408.0811 Abschnitt 1
– Verständigen –
(3) a)Als Weichenwärter müs-

sen Sie dem Triebfahr-
zeugführer Besonderhei-
ten (z.B. gestörte Bahnü-
bergangssicherung, erlo-
schenes Signal, abge-
schaltete oder gestörte
Oberleitung, besonderer
Fahrweg) mitteilen, die
beim Durchführen der Be-
wegung zu beachten sind.
Sie müssen die Besonder-
heiten dem Rangierbeglei-
ter mitteilen, wenn er Sie
über Ziel und Zweck ver-
ständigt hat.

Antwort:
Bei der Durchführung der Ran-
gierfahrt von Gleis 1 nach 2
führt der Fahrweg der Rangier-
fahrt nicht über den Bahnüber-
gang, deshalb stellt die offene

darauf zu achten, dass der
Bahnübergang gesichert ist.

KoRil 408.0821 Abschnitt 4
– Fahrweg beobachten –
(1) Bei jeder Fahrzeugbewe-

gung müssen Sie als Trieb-
fahrzeugführer den Fahrweg
und seine Signale beobach-
ten und darauf achten, dass
…
6. Bahnübergänge gesichert

sind,

Sollte die technische Sicherung
ausgefallen sein (offene Schran-
ke), muss der Triebfahrzeugfüh-
rer vor dem Bahnübergang an-
halten und durch Posten sichern.

408.0823 Abschnitt 1
 – Bahnübergänge sichern –
1 Bahnübergänge sichern

(1) Bevor Sie Bahnübergän-
ge befahren, müssen Sie

Schranke auch keine Beson-
derheit dar, die bei dieser immer
wiederkehrenden Rangierfahrt
zu beachten wäre. Die Ge-
schwindigkeit beim Rangieren
muss der Triebfahrzeugführer
so regeln, dass er an der beab-
sichtigten Stelle, in diesem Fall
hinter der Weiche 5, anhalten
kann.

408.0821 Abschnitt 3
– Geschwindigkeit –
(1) Beim Rangieren müssen Sie

als Triebfahrzeugführer die
Geschwindigkeit so regeln,
dass Sie
– …
– an der beabsichtigten Stel-

le
anhalten können. …

Wenn der Triebfahrzeugführer
dennoch den nicht gesicherten
Bahnübergang befährt, hat er

Die Lösung zu Aufgabe 3, wonach die Schranke nicht geschlossen werden braucht,
weil der Bahnübergang zum Umsetzen nicht befahren werden muss, hielten einige

Leser für fragwürdig. Sie sind der Meinung, dass in Anlehnung an
408.0811 Abschnitt (3) a) der Weichenwärter auf die „Besonderheit“ des offenen BÜ

hinweisen müsste oder die Schranke geschlossen werden muss.

richtig falsch

3. Weil der Bahnübergang beim Abstellen des Zuges nicht befahren werden soll,
braucht die Schranke nicht geschlossen zu werden. X

Regelmäßig wieder-
kehrende Rangierfahrt

Zu unserem Fall in BahnPraxis Heft 6/2004
erreichten uns einige Leserzuschriften

„Aber wieso fährt denn der Tf auf den Bahnübergang?“

Bahnhof Gosbach
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Testen Sie Ihr Fachwissen

Bleiben Sie „FIT“ – machen Sie mit
Testen Sie Ihr Wissen

Gefährdung
am

Bahnübergang
Rosemarie Lehmann, TZ Halle/Leipzig,

Wolf-Dieter Wieland, TZ Ludwigsburg, und
Gerd Junginger, DB Regio, Regionalbereich Württemberg

Kurz hinter dem Haltepunkt Adorf befindet sich ein
technisch gesicherter Bahnübergang (Fü-Anlage). Nach
der Abfahrt des Zuges 19282 am Haltepunkt bemerkt

der Tf unerwartet eine offene Halbschranke.

Entscheiden Sie bitte,
welche Aussagen richtig und welche falsch sind. Die

Lösungen finden Sie auf Seite 35.

�

Lfd. Nr. richtig falsch

1 Achtungssignal Zp 1 geben.

2 Achtungssignal Zp 1 nur geben, wenn Gefahr droht.

3 Kein Achtungssignal erforderlich und Schnellbremsung einleiten.

4 Immer eine Schnellbremsung einleiten.

5 Schnellbremsung durchführen, wenn ein Zusammenprall droht.

6 Die Unregelmäßigkeit muss dem Fahrdienstleiter gemeldet werden.

7 Die Unregelmäßigkeit muss dem Fahrdienstleiter nur gemeldet werden, wenn ein Zusammenprall drohte.

8 Die Unregelmäßigkeit muss dem Fahrdienstleiter mit dem Vordruck „Information von unterwegs“
gemeldet werden.

9 Die HET ist zu bedienen, wenn das erste Fahrzeug vor dem Standort der HET zum Halten gekommen ist.

10 Wenn eine HET vorhanden ist, ist sie in jedem Fall zu bedienen.

11 Durch das Bedienen der HET gilt der Bahnübergang als gesichert und darf befahren werden.

12 Die Sicherung des BÜ muss vom Fahrdienstleiter durch Befehl 8 angeordnet werden.

13 Nach dem Bedienen der HET muss festgestellt werden, dass eines der Straßensignale rot blinkt oder
leuchtet oder die Schrankenbäume gesenkt sind.
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Fahrdienstleiter sind oft „al-
lein gelassen“. Sie müssen
einen Interessenkonflikt
austragen, wenn ihnen be-
kannt wird, dass sich Per-
sonen unberechtigt im
Gefahrenbereich von Gleis-
anlagen aufhalten oder
Gleise betreten haben.

Eine immer wieder zu hö-
rende Aussage lautet: Dann
sind betroffene Gleise un-
verzüglich und vorsorglich
zu sperren. Nix da, der Be-
triebsablauf darf so wenig
wie möglich beeinträchtigt
werden, Verspätungen im
Zugverkehr müssen ver-
mieden werden, so dringt
es von anderer Seite an
das Ohr.

Gewiss, bei näherer Be-
trachtung zwei extreme
Standpunkte, die – jeder
für sich allein genommen –
sicher so nicht vertreten
werden dürfen. Ist auch
nicht meine Sicht der Din-
ge. Aber ich frage mich in
der Tat manchmal, was nun
richtig oder falsch ist. War-
um gibt das Regelwerk kei-
ne klaren Handlungsanwei-
sungen?

BahnPraxis
antwortet:

Beobachtungen an der Stre-
cke. Meldung: „Personen im
Gleis“.

Im Eisenbahnbetrieb häufiger
Anlass dafür, Züge anzuhalten,
Gleise zu sperren und den Zug-
verkehr zu unterbrechen. Die
Reiseplanung der Fahrgäste im
Zug und der Reisenden auf den
Bahnsteigen gerät durcheinan-
der. Presse, Rundfunk und Fern-
sehen nennen das häufig „Ver-
spätungschaos bei der Bahn“.

Hintergrund

Aufgrund einer oft vagen Erstin-
formation werden vermeintlich
unmittelbar betroffene Gleise
sehr häufig reflexartig gesperrt,
ohne dass zuvor Situation und
Sachlage hinreichend geklärt
sind.

Worum geht es
eigentlich?

� Um den Kleingärtner, um den
Landwirt, um Leute, die –
vielleicht gewohnheitsmäßig
– eine Abkürzung über die
Gleise wählen oder nehmen
wollen?

� Um Reisende, die ihren Weg
abkürzen und eine weiter
entfernte Unter- oder Über-
führung umgehen wollen?

� Um Kinder, die neugierig
ganz einfach Steine oder
Geldmünzen auf die Schie-
nen legen, um zu sehen, was
passiert, wenn ein Zug
darüber fährt.

� Um einen Menschen, der sei-
nem Leben ein Ende setzen
will?

Schrecksekunden
für jeden Trieb-
fahrzeugführer

Schaffen die Personen es, den
„Gefahrenbereich“ noch zu ver-
lassen? Quälende Fragen.
Kaum eine Chance, den Zug

rechtzeitig zum Halten zu brin-
gen. Achtungssignal geben,
Pfeifeinrichtung im Führerraum
des Triebfahrzeugs andauernd
bedienen – dadurch Schlimme-
res verhindern, klar!

In vielen Fällen sind es Gedan-
kenlosigkeit, mangelnde Um-
sicht, verkehrswidriges Verhal-
ten, Vernachlässigung der Auf-
sichtspflicht oder sonstige Ei-
genmächtigkeiten, die entwe-
der die eigene Sicherheit ge-
fährden oder unter Umständen
auch Risiken für den Bahnbe-
trieb bringen können.

Dabei ist es doch unzweifelhaft
verboten, dass …!

Jedenfalls gilt für jedermann die
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung, und die sagt klipp und
klar:

� Die Bahnanlagen und Fahr-
zeuge dürfen von Personen,
die nicht amtlich dazu befugt
sind, nur insoweit betreten
oder benutzt werden, als sie
dem allgemeinen Verkehrs-
gebrauch dienen oder ein
besonderes Nutzungsver-
hältnis dazu berechtigt.

� Der Aufenthalt innerhalb der
Gleise ist nicht gestattet, es
sei denn, dass dies zur Erfül-
lung amtlicher Aufgaben er-
forderlich oder im Rahmen
eines Nutzungsverhältnisses
zugelassen worden ist.

� Von den Gleise ist ein genü-
gender Abstand zu halten.
Geschlossene Absperrun-
gen an Übergängen für Rei-
sende gelten als Verbot, die
Gleise zu überschreiten.

Eine gängige Erwiderung
lautet: Was bedeuten im
Alltag schon Verbote?

Nun gut, aber auf diesen As-
pekt im Gesamtzusammen-
hang hinzuweisen, sei an dieser
Stelle erlaubt. Denn: Personen,
die eigenmächtig Gleise betre-
ten oder sich im Bereich von
Gleisen aufhalten, wissen ohne
Zweifel immer selbst, dass sie
sich verbotswidrig verhalten

Ein Leser schreibt uns zum Thema

Personen
im Gleis –
was nun?
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oder die Regeln eherner Ver-
kehrssitte verletzen. Spielende
Kinder etwa nicht? Doch, in al-
ler Regel wohl auch sie.

Lässt sich mit Verboten – die
der Fürsorge und der Vorsorge
dienen – aber überzeugend ar-
gumentieren? Sicher nicht und
deshalb soll auf diese Frage hier
eine Antwort auch gar nicht
versucht werden. Keineswegs
soll auf Verbote verwiesen
werden, wenn Unvorhergese-
henes plötzlich eingetreten ist.
Um diese Fragestellung geht es
ja im Grunde auch gar nicht,
wenn es gilt, eine unmittelbar
drohende Gefährdung abzu-
wenden.

In der Tat sind in solchen Fällen
fast immer ganz schwierige Si-
tuationen zu beherrschen, die
rasches, aber auch umsichti-
ges Handeln unabdingbar ma-
chen.

Gefährdung erkennen, Schnell-
bremsung durchführen, den Zug
rechtzeitig zum Halten bringen,
andere Züge zurückhalten. Einer
Handlungsmaxime kann und soll
hier nicht das Wort geredet wer-
den. Man bedenke: Erschwerte
Wahrnehmung maßgebender
Gegebenheiten bei schneller
Fahrt, bei Tag und Nacht, bei
Wind und Wetter, langen Brems-
wegen auf der Schiene.

Wenn bei einer „Entdeckerfahrt“
noch alles einmal gut ging, muss
– je nach Lage des Falles – ggf.
für weitere Zugfahrten in Rich-
tung und Gegenrichtung Vor-
sorge getroffen werden. Aber
aufgrund welcher Informatio-
nen? In der Regel durch eine
Meldung über Zugfunk an den
Fahrdienstleiter: „Hier Triebfahr-
zeugführer 14159, Personen im
Gleis zwischen Neu-Isenburg
und Langen.“

Was ist zu tun? Ist
für den Fahrdienst-
leiter die Sachlage
überhaupt klar?

Wie häufig wird beobachtet,
dass Personen sich unberech-

tigt im Bereich aufhalten …! Und
dann in jedem Einzelfall betrof-
fene Strecken – ohne die Sach-
lage einigermaßen zutreffend
eingeschätzt zu haben – immer
vorsorglich sperren? Das kann
es doch nicht sein. Ja, aber was
dann?

Für alle Beteiligten eine enorme
Stresssituation, weil niemand
Genaues weiß, zunächst nie-
mand die tatsächliche Sachla-
ge wirklich kennt.

Der Fahrdienstleiter verständigt
den Notfallmanager, um Nähe-
res feststellen zu lassen. Die
Betriebszentrale will den Zug-
verkehr flüssig halten.

Der Fahrdienstleiter ist extrem
gefordert, er handelt eigenver-
antwortlich und muss zunächst
allein entscheiden. Im Zweifel
gewiss zur sicheren Seite hin.
Punkt. So ist es.

Niemand wird einen Vorwurf
erheben, wenn einmal ein Zug
zurückgehalten wird, bis die Si-
tuation geklärt ist, die Sachlage
erkundet ist und Gewissheit
herrscht.

Eine Vorsichtsmaßnahme wird
aber wohl in den meisten Fällen
zwingend erforderlich sein: Die
Triebfahrzeugführer anstehen-
der Fahrten entsprechend zu
verständigen und durch schrift-
lichen Befehl zu beauftragen,
„auf Sicht“ zu fahren.

Dabei hat der Fahrdienstleiter
dem Triebfahrzeugführer auch
mitzuteilen, welche Informatio-
nen inzwischen bekannt sind
(Ortsangaben, wo sich Perso-
nen befinden sollen, ob es sich
um Kinder handelt usw). Kann
der örtliche Bereich nicht einge-
grenzt werden (z.B. durch Kilo-
meterangabe), muss ggf. zwi-
schen zwei Bahnhöfen auf Sicht
gefahren werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Per-
sonen ihren Standort verändern
können. Es kann schon verwor-
ren sein.

Deshalb nennt die KoRil 408.
0561, Abschnitt 1, auch nur
einen Handlungsrahmen.

Wenn Sie als Triebfahr-
zeugführer auf Sicht fah-
ren müssen, dürfen Sie je
nach Sichtverhältnissen
nur so schnell fahren,
dass Sie den Zug vor ei-
nem Fahrthindernis oder
Haltsignal sicher anhalten
können.

Als Leitlinie gilt:

� Höchstens 40 km/h bei Tag
und sichtigem Wetter.

� Höchstens 15 km/h bei Dun-
kelheit und sichtigem Wet-
ter.

� Schrittgeschwindigkeit bei
unsichtigem Wetter.

Wiederum eine äußerst schwie-
rige Aufgabe für alle Beteiligten,
jedoch muss diese Aufgabe
gemeistert werden. Fahrdienst-

leiter und Triebfahrzeugführer
handeln in eigener Verantwor-
tung umsichtig und entschlos-
sen, um eine Gefährdung abzu-
wenden oder zu mindern; sie
verlieren sich nicht in Diskussio-
nen um denkbare Eventualitä-
ten.

Weil es gar nicht möglich ist, für
alle vorstellbaren Situationen im
Einzelfall im voraus konkret
durchzuführende Maßnahmen
vorzuschreiben, gibt das Re-
gelwerk lediglich den Hand-
lungsrahmen vor und verzichtet
auf weitere situationsbedingte
Hinweise.

Wenn Mitarbeiter im Bahnbe-
trieb – hier Fahrdienstleiter und
Triebfahrzeugführer – sich an
den dargelegten Verhaltensre-
geln orientieren, wird niemand
einen Vorwurf erheben, falsch
entschieden zu haben.           �

Lösungen (von Seite 33)

Lfd. Nr richtig falsch

1 X

2 X

3 X 408.0671 Abschnitt 1

4 X

5 X

6 X 408.0671 Abschnitt 1

7 X

8 X 492.0001 V04 Abschnitt 1 (14)

9 X 408.0671 Abschnitt 2 (5) a) 1.

10 X

11 X 408.0671 Abschnitt 2 (5) b)

12 X 408.0641 Abschnitt 3 (1)

13 X 408.0671 Abschnitt 2 (5) b)

Merke:
Triebfahrzeugführer müssen bei offenen Schranken die Unregel-
mäßigkeit dem Fahrdienstleiter melden. Nur durch diese Kom-
munikation kann verhindert werden, dass nachfolgende Züge
eventuell mit erheblich höherer Geschwindigkeit den BÜ ohne
Warnung bei offenen Schranken befahren.

Nr. 12 gilt nur, soweit der Zug zum Halten gekommen ist.         �



10 Jahre Partner für Sicherheit …

… klicken Sie doch mal rein.

www.eisenbahn-unfallkasse.de

www.euk-info.de

Hier finden Sie unsere Kommunika-

tionsverbindungen und alles über

die EUK auf einen Klick. Wir haben

eine ganze Menge neuer Features

eingefügt und eine barrierefreie Text-

version erstellt. Durch die komfor-

table Volltextsuche kommen Sie

sofort zum Ziel. Von A wie „Aufga-

ben“  über  B  wie  „BahnPraxis“  bis

Z wie „Zahnersatz“.


